
Satzung der

"Narrenzunft Blau-Weiß 1964"

§1 NameundSitz

(1) DerVereinfOhrtden Namen "Narrenzunft Blau-Weiß 1964".

(2) Sitz des Vereins, in Folge kurz NZ genannt, ist Dortmund. Als Anschrift gilt die Adresse des
1. Vorsitzenden.

§2 Vereinszweck

(1) Die NZ ist Mitglied im Festausschuss Dortmunder Karneval e.V., im Bund Ruhr Karneval e.V. (BRK) und
im Bund Deutscher Karneval eV. (BDK).

(2) Zweck der NZ ist:

a) die Pflege karnevalistischen Brauchtums, unter besonderer BerOcksichtigungkarnevalistischer
Veranstaltungen.

b) die HeranfOhrungder Jugend an das karnevalistische Brauchtum.
c) die Förderung der sportlichen Betätigung, vor allem durch Tanz.
d) die Förderung der kulturellen Betätigung und der internationalen Verständigung.
e) Jugendsozialarbeit
f) die Förderung der Jugendpflege, Zusammenarbeit mit der Karnevalsjugend-Dortmund.

§3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede Person werden, die Ihren Willen dazu durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag
bekundet.

(2) Durch Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag wird die Satzung anerkannt.

(3) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, um
Mitglied zu werden.

(4) Die Mitgliedschaft gilt als erworben, wenn die AufnahmegebOhrund der Beitrag des laufenden Monats
entrichtet sind.

(5) Ober die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand.

§4 Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt ist schriftlich zu erklären. Der Mitgliedsausweis und jegliches Vereinseigentum ist sauber und
im ordnungsgemäßen Zustand zurOckzugeben.Bei Verlust oder Beschädigung ist Haftung zu
Obernehmen.

(3) Der Austritt kann nur zur Mitte des Jahres oder zum Ende der Session erfolgen und bedarf einer
KOndigungsfristvon 4 Wochen. Noch ausstehende Beiträge sind nachzuzahlen.

(4) Mit dem Austritt oder Ausschluss erlischt jeder Anspruch gegenOberder NZ, sofern nicht schriftliche
Sonderregelungen getroffen wurden. Dies gilt auch fOrvorrausgezahlte Beiträge.

(5) Beim Tod eines Mitglieds erlöschen alle AnsprOcheder NZ an dem Verstorbenen, soweit es sich nicht um
in seinem Besitz befindliches Vereinseigentum handelt.

(6) Beim Tod eines Mitglieds erlöschen alle AnsprOchegegen die NZ, sofern es sich nicht um Eigentum des
Verstorbenen handelt.




